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Unverändert gilt der bereits von Karl Marx aufgestellte 
Grundsatz, daß es nützlicher ist, einen Menschen vor der 
Begehung eines Verbrechens zu bewahren, als ihn im Nach
hinein eines Verbrechens zu überführen.

Mit hohem politischem Verantwortungsbewußtsein haben die 
Leiter die konsequente Durchsetzung und Einhaltung der 
sozialistischen Gesetzlichkeit in unserer gesamten Arbeit 
zu gewährleisten. Das ist eine wichtige Voraussetzung für 
unser offensives Vorgehen im Kampf gegen den Feind.

Stets muß davon ausgegangen werden - wie ich das bereits 
auf der Kreisdelegiertenkonferenz der Kreisparteiorgani
sation im MfS Berlin hervorgehoben habe -, daß die kon
sequente Wahrung der Gesetzlichkeit, die Einhaltung der 
Rechtsnormen, der Partei- und Staatsdisziplin, Forderun
gen sind, die wir entsprechend unserem Statut und unserem 
Parteiprogramm an jeden Genossen stellen. Mit deren 
strikter Realisierung leistet jeder von uns einen ent
scheidenden Beitrag zur Vertiefung des Vertrauens der 
Bürger zu ihrem sozialistischen Staat und seinen Macht
organen, zur weiteren Erhöhung der Rechtssicherheit.

Und Rechtssicherheit ist ein bedeutsamer Faktor, der das 
Vertrauensverhältnis unserer Bürger zu ihrem Staat ver
tieft, ihnen das Gefühl der Geborgenheit und die Gewiß
heit über die Wahrung ihrer Interessen vermittelt.


